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(54) Spannschloss

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Spannschloß
für die Verbindung von Wandbauelementen zur Erstel-
lung von Raumzellen, bestehend aus einem im Rand-
bereich eines Wandbauelementes (WE) angeordneten,
das Schließteil (1)des Schlosses bildenden Gehäuse
(1') mit einem Lager (2) für ein Riegelteil (3), das aus
dem Gehäuse (1') mittels eines Stellgliedes aus-
schwenk- und in dieses rückschwenkbar ist und das, in
Spannstellung gebracht, mit einem Riegelverrastungs-
teil (4) im anderen, benachbarten Wandbauelement
(WE') im Eingriff steht.

Nach der Erfindung ist vorgehen, daß das freie En-
de (5) des Riegelteiles (3) rechtwinklig abgekröpft und

das Riegelteil (3) im Gehäuse (1') auf seinem Lager (2)
axial verschieblich gelagert und im Gehäuse (1') eine
dessen axiale Verschiebung beim Ausschwenken be-
wirkende Rampe(6) angeordnet ist. Das rechtwinklig
abgekröpfte Ende (5) des Riegelteiles (3) ist dabei in
Bezug auf das Gehäuse (1) einschwenkseitig mit einer
Anschrägung (13) versehen. Ferner ist das Riegelver-
rastungsteil (4) mit einem mindestens der Breite (B) des
abgeknickten Endes (5) entsprechenden Schlitz (7) ver-
sehen, wobei dieser Schlitz (7) von einem Hintergrei-
fungsrand (8) für das freie Ende (5) des Riegelteiles (3)
begrenzt und mit einer Länge (L) bemessen ist, die grö-
ßer ist als die Ein- bzw. Austrittsschlitzlänge (L') am Ge-
häuse (1) für das Riegelteil (3).
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